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In einem erneuten Gespräch im hiesigen Ministerium mit den nachrichtlich beteiligten 

Kommunalen Spitzenverbänden und Kirchenbüros am 8. März 2024 wurden diese 

Leitprinzipien des Umgangs mit Kirchenasyl allseits bekräftigt. Als Ausfluss dieses 

Gesprächs darf ich nochmals auf folgende für den Umgang mit Kirchenasyl wichtige 

Punkte hinweisen:

1. Zuständigkeiten

In Fällen, die der Dublin-Ill-Verordnung unterfallen, ist die Ausländerbehörde 

verpflichtet, die Überstellung entsprechend der Abschiebungsanordnung und den 

Überstellungmodalitäten innerhalb der Überstellungsfrist vorzunehmen. Für die 

Feststellung von Überstellungshindernissen ist allein das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) zuständig. Die Ausländerbehörde darf deshalb in Dublin-Verfahren 

keine Duldungen erteilen. Sie entscheidet mithin nicht über das „Ob“, sondern im 

Rahmen der mitgeteilten Modalitäten nur über das „Wie“ der Überstellung.

In Asylverfahren außerhalb der Dublin-Ill-Verordnung ist die Ausländerbehörde an die 

Entscheidung des BAMF hinsichtlich des Vorliegens von zielstaatsbezogenen 

Abschiebungsverboten gebunden. Hier befindet sie allein über innerstaatliche 

Abschiebungshindernisse. Wegen zielstaatsbezogener Abschiebungsverbote muss die 

Ausländerin oder der Ausländer ein Asylfolgeverfahren beim BAMF anstrengen.

2. Dossierverfahren

Für Fälle, in denen Ausländerinnen oder Ausländer, die nach der Dublin-Ill-Verordnung 

in einen anderen Mitgliedstaat zu überstellen sind, ins Kirchenäsyl aufgenommen 

werden, haben sich die Evangelische und die Katholische Kirche sowie das BAMF im 

Jahre 2015 auf ein abgestimmtes Verfahren geeinigt. Hierbei prüft das BAMF aufgrund 

eines von der Kirche vorzulegenden Härtefalldossiers erneut, ob das Selbsteintrittsrecht 

nach der Dublin-Ill-Verordnung ausgeübt wird. Während dieser Prüfung wird vom 
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Informationen zur Datenverarbeitung, zum Datenschutz und zu Ihren Rechten finden Sie auf
unserer Homepage unter https://mffki.rlp.de/de/ueber-uns/datenschutz

https://mffki.rlp.de/de/ueber-uns/datenschutz
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